Europäische Antworten auf die Frage nach Sterbebegleitung und Sterbehilfe

Zum Tag der Bestattungskultur der Freireligiösen Landesgemeinden Pfalz und Baden am Mittwoch, 22. Oktober 2008 im Carl-Scholl-Saal der Freireligiösen Gemeinde Mannheim.
Vor einem interessierten und intensiv nachfragenden Publikum stellte die humanistische Beraterin Corinne Assenheimer, die im belgischen Antwerpen im Krankenhaus arbeitet, das belgische Gesetz zur Sterbehilfe und Euthanasie und dessen Auswirkungen auf ihre Arbeit im Krankenhaus vor. Sie machte deutlich, dass ausdrücklich nur die Betroffenen selbst einen Arzt um Sterbehilfe bitten können, dass jede Anfrage schriftlich zu erfolgen hat, ein zweiter Arzt zustimmen muss und im Falle einer nicht-terminalen unheilbaren Erkrankung wie z. B multiple Sklerose, auf jeden Fall eine Wartezeit von einem Monat eingehalten werden muss. Insgesamt sterben in Belgien ein halbes Prozent aller Todesfälle auf diese Weise.

Szenarien wie häufig ausgemalt, dass reihenweise Menschen auf diese Weise zu Tode kämen, treten schon wegen der ausschließlich selbst zu äußernden Bitte nicht auf. Sie berichtete aus ihrer Erfahrung, wie Menschen damit umgingen und betonte, dass Sterben Zeit brauche und die Menschen vor allem ein sorgfältiges und geduldiges Hinhören, in das auch die Familie mit einzuschließen sei. Sie habe auch die Beobachtung gemacht, dass das Gesetz dazu führe, dass Menschen, Betroffene wie Angehörige, sich seither bewusster und ausführlicher mit dem Thema Sterben befassten. Wer Wert lege auf ein selbstbestimmtes Leben und Sterben, entschließe sich auch nicht unbedingt dazu, um Sterbehilfe zu bitten.
Sie wies ferner darauf hin, dass sowieso schon sehr häufig von Ärzten über die Form des Sterbens entschieden werde, z. B. dadurch, dass ein Abbruch von Behandlungen vorgenommen werde, andere gar nicht erst eingeleitet würden oder mit einer hohen Dosierung von Schmerzmitteln der Tod früher in Kauf genommen werde.
Sie habe auch die Beobachtung gemacht, dass es bei der Bitte um Sterbehilfe nicht darum gehe, anderen nicht mehr zur Last fallen zu wollen, sondern das eigene Leiden als unerträglich empfunden werde, als einen ausweglosen und unablässigen Prozess, für den trotz aller Fürsorge durch andere die eigene Kraft nicht mehr reiche.
In der anschließenden Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass eine gesetzliche Regelung solche unprofessionellen Vorgehensweisen wie die von Kusch verhindern könne, und die Anwesenden empfanden nicht, dass klare Regelungen aufgrund der genauen Bestimmungen zu einem allgemeinen unkontrollierten Sterben durch die Hand anderer führen könne, sondern genau dies eher verhindert werde, weil Grauzonen nicht mehr bestünden.
Wichtig sei auch in jedem Falle eine klare und leicht zu handhabende Regelung für Patientenverfügungen, die durch die Möglichkeit der Sterbehilfe nicht obsolet würden.

Renate Bauer, Dipl.- Psych.
Landessprecherin
Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz
